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Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss: 
 
1. Die Verbandsversammlung nimmt den Prüfungsbericht des Stabsbereich 

Rechnungsprüfung und Kommunalaufsicht Landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald vom 01.09.2023 zustimmend zur Kenntnis. 

 

2. Die Verbandsversammlung stellt die Jahresrechnung 2022 des Zweckver-
bandes Regio-Nahverkehr Freiburg wie folgt fest: 

 

a) Gewinn- und Verlustrechnung 
- Erträge EUR 16.957.659,04 
- Aufwendungen EUR 13.202.394,27 
- Abschreibungen EUR 3.793.323,93 
- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge EUR 564.272,67 
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen EUR                       686.464,49 
Jahresfehlbetrag EUR 160.250,98 

b) Bilanzsumme EUR             385.440.230,68 

c) Der Jahresfehlbetrag von 160.250,98 EUR ist der Rücklage zu entnehmen. 
 

3. Die Verbandsversammlung nimmt den Beteiligungsbericht 2022 gemäß 
Anlage 1 zur Drucksache ZRF-BA/VV 2023.010 zur Kenntnis.  

 
 
 
ANLAGEN: 

1. Prüfungsbericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des Zweckverbandes Regio-Nahver-
kehr (ZRF) vom 01.09.2023 

2. Jahresrechnung mit Lagebericht 2022 und Beteiligungsbericht 
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Begründung 
 
 
1. Jahresrechnung und Prüfungsbericht 2022 
 
Durch die Umstellung von der kameralen Haushaltsführung auf die Anwendung des 
Eigenbetriebsrechts zum 01.01.2014 (Beschluss der Verbandsversammlung vom 
19.06.2013, Drucksache ZRF-bA/VV 2013.003) wurde die Wirtschaftsführung nach 
HGB geprüft. In diesem Zusammenhang wurden die bisher bereits an die Infrastruk-
turunternehmen gezahlten Investitionszuschüsse im Anlagevermögen mit insgesamt 
134 Mio. EUR aktiviert. Etwa 250 Mio. EUR wurden der Deutschen Bahn zur Vorfinan-
zierung bereitgestellt, die über Kassenkredite gedeckt sind. Nach Auszahlung des 
Bundes- und Landeszuschusses werden diese Kredite abgelöst werden. Investitions-
zuschüsse für Anlagen der Infrastruktur, die bis einschließlich 31.12.2022 in Betrieb 
gegangen sind, wurden 2022 mit ca. 3,792 Mio. EUR abgeschrieben. 
 
Zusammenfassend bestätigt Der Stabsbereich Rechnungsprüfung und Kommunalauf-
sicht des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald als Ergebnis der Prüfung nach § 
111, § 112 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 GemO sowie entsprechend der Bestimmungen des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit, des Eigenbetriebsgesetzes und der 
Gemeindeprüfungsordnung die Ordnungsmäßigkeit und Richtigkeit des Jahresab-
schlusses des Zweckverbandes Regio-Nahverkehr Freiburg. 
 
Der Stabsbereich Rechnungsprüfung und Kommunalaufsicht des Landkreises Breis-
gau-Hochschwarzwald empfiehlt der Verbandsversammlung, den Jahresabschluss 
2022 gem. § 20 GKZ, § 111GemO und § 16 EigBG festzustellen. 
 
 
2. Beteiligungsbericht 2022 
 
Der Beteiligungsbericht (als Anlage 1 zur Jahresrechnung dieser Drucksache beige-
fügt) gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Entwicklung wichtiger Unter-
nehmensdaten der REGIO-VERBUND GmbH. 
 
2.1 Auswirkungen auf die ZRF-Wirtschaftsführung 
 
REGIO-VERBUND GmbH 
 
Die REGIO-VERBUND GmbH finanziert sich überwiegend aus Zuschüssen des ZRF. 
Diese Zuschüsse sind im Rahmen des ZRF-Wirtschaftsplanes berücksichtigt und wer-
den entsprechend der gültigen Umlageschlüssel auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 
Insgesamt erhielt die REGIO-VERBUND GmbH 2022 Zuschüsse in Höhe von 
339.346,05 EUR zur Durchführung der Verbandsaufgaben und zur Erhaltung des Ge-
schäftsbetriebes. 
 
Darüber hinaus ist der ZRF als Alleingesellschafter der GmbH grundsätzlich zur Ver-
lustabdeckung verpflichtet. Eine solche Verlustabdeckung über die Zuschusszahlun-
gen hinaus ist im normalen Geschäftsbetrieb ausgeschlossen. Gewinnausschüttungen 
oder Verlustabdeckungen aus der Beteiligung ergaben sich 2022 nicht.  
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Im Jahr 2022 konnte die REGIO-VERBUND GmbH Erlöse aus Personal- und Verwal-
tungsdienstleistungen erzielen. Diese Erlöse bewirkten ebenfalls eine Reduzierung 
der ZRF-Zuschüsse und damit der Verbandsumlagen. 
 
 
3. Gesamtbericht des ZRF über die Gewährung von  
 Tarifzuschüssen für das Jahr 2022 
 
Für das Jahr 2022 erfolgte eine Überkompensationskontrolle der ausgezahlten Zu-
schussleistungen auf der Basis von § 7 der ZRF-Ausgleichsatzung vom 14.12.2022. 
 
Die danach erforderlichen geprüften Testate der Verkehrsunternehmen lagen der Ver-
bandsverwaltung für das Rechnungsjahr 2022 vor. In allen Testaten wurde nachge-
wiesen, dass durch die Gewährung von Tarifzuschüssen und sonstigen Ausgleichs-
leistungen keine Überkompensation im Sinne der EU-Verordnung 1370/2007 erfolgt 
ist. 
 
4. Vermögensplanabrechnung 2022 
 
Nach Abstimmung mit der Rechnungsprüfung und Kommunalaufsicht des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald wird gemäß Seite 33 des Prüfberichts die Vermögens-
planabrechnung 2022 mit allen gesetzlich vorgeschriebenen Positionen aufgeführt.  
 
 

Vermögensplanabrechnung 2022 
Wirtschaftsjahr 2022 Planansatz Ergebnis Differenz 

  2022 2022 2022 
  € € € 
Vermögensplan       

Finanzierungsmittel (Einnahmen) 1.343.200,00 
-

12.684.983,00 
-

14.028.183,00 
Zuweisungen und Zuschüsse Land 0,00 0,00 0,00 

Zuweisungen / Zuschüsse Mitglieder 1.343.200,00 
-

13.009.116,00 
-

14.352.316,00 
Jahresgewinn 0 0,00 0,00 
erübrigte Mittel aus Vorjahren 0 324.133,00 324.133,00 

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 1.343.200,00 
-

12.931.370,00 
-

14.274.570,00 

Zuweisungen u. Zuschüsse 1.343.200,00 
-

13.091.620,00 
-

14.434.820,00 
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0,00 0,00 
Jahresverlust 0 160.250,00 160.250,00 
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 0 0,00 0,00 
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 0 0,00 0,00 
Finanzierungsbedarf 2022   246.387,00   

 
Die Vermögensplanabrechnungen für die Jahre 2014 – 2022 wurden nachgeholt, der 
Rechnungsprüfung vorgelegt und konnten soweit nachvollzogen werden. Auf eine Än-
derung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2022 wird verzichtet. 
2. 
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i.V.m.   in Verbindung mit 

LGVFG  Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzt 

LKrO   Landkreisordnung 

Nr.   Nummer 

ÖPNV   Öffentlicher Personennahverkehr 

RPA   Rechnungsprüfungsamt 

RVF   Regio-Verkehrsverbund Freiburg GmbH 

SB 03   Stabsbereich Rechnungsprüfung & Kommunalaufsicht 

s.   siehe 

s.o.   siehe oben 

u.a.   unter anderem 

vgl.   vergleiche 

WJ   Wirtschaftsjahr 

z.B.   zum Beispiel 

Ziff.   Ziffer 

ZRF Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg 

ZV-Satzung Satzung des Zweckverbands Regio Nahverkehr Freiburg 
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I. Grundlagen und Rechtsverhältnisse 

1. Grundlagen des Zweckverbandes 

Der Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) wurde zum 31.08.1994 

gegründet. 

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, der Landkreis Emmendingen und die Stadt 

Freiburg im Breisgau bilden den ZRF. Die Rechtsverhältnisse sind in der 

Zweckverbandssatzung (ZV-Satzung) vom 01.10.1999, in der Fassung der 

Änderungssatzung vom 15.12.2021 geregelt. 

Der ZRF hat seinen Sitz nach § 1 Abs. 2 ZV-Satzung in Freiburg im Breisgau. 

2. Gegenstand des Zweckverbands 

Der ZRF hat die Aufgabe, die maßgeblichen verkehrspolitischen Leitlinien zu 

entwickeln. Er fördert, unterstützt und koordiniert den regionalen öffentlichen 

Personennahverkehr und dessen Ausbau (§ 2 Abs. 1 ZV-Satzung). Hierzu sind dem 

Zweckverband die Aufgaben nach § 2 Abs. 2 ZV-Satzung und § 2 Abs. 5 ZV-Satzung 

übertragen worden. 

Zur Erledigung seiner Aufgaben hat der ZRF zum 01.01.2000 die REGIO-Verbund 

GmbH gegründet (§ 2 Abs. 3 ZV-Satzung). 

3. Organe, Mitglieder und Struktur des Zweckverbands 

Organe des Zweckverbands sind nach § 3 ZV-Satzung 

 die Verbandsversammlung und 

 der Verbandsvorsitzende. 

Die Verbandsversammlung legt die Grundsätze für die Tätigkeit des ZRF fest. Sie 

entscheidet über die ihr durch Gesetz und Zweckverbandssatzung zugewiesenen 

Angelegenheiten und überwacht die Ausführung ihrer Beschlüsse (vgl. § 4 ZV-

Satzung). Die Verbandsversammlung hat einen beschließenden Ausschuss zu bilden.  

Die Aufgaben der Verbandsversammlung, des Verbandsvorsitzenden und des 

beschließenden Ausschusses sind in den §§ 4 bis 12 der ZV-Satzung geregelt. 
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Der Verbandsvorsitzende wird von der Verbandsversammlung für die Amtszeit von 

zwei Jahren gewählt. Den Verbandsvorsitz sollen abwechselnd Oberbürgermeister der 

Stadt Freiburg im Breisgau, Landrat des Landkreises Breisgau Hochschwarzwald und 

Landrat des Landkreises Emmendingen innehaben (§ 9 Abs. 1 ZV-Satzung). Herr 

Martin W.W. Horn, Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau, wurde zum 

Verbandsvorsitzenden gewählt. Stellvertreter sind Frau Dorothea Störr-Ritter, Landrätin 

des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald, und Herr Hanno Hurth, Landrat des 

Landkreises Emmendingen, (vgl. Beschlussvorlage Drucksache ZRF-VV 2022.007). 

Die Wahl der Mitglieder des beschließenden Ausschusses und die Entsendung in den 

Aufsichtsrat der REGIO-Verbund GmbH für die Wahlperiode 2019 – 2024 erfolgte in 

der Verbandsversammlung vom 02.10.2019 (vgl. Beschlussvorlage Drucksache ZRF-

VV 2019.004). 

Mitglieder der Verbandsversammlung sind die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, 

Emmendingen und die Stadt Freiburg im Breisgau. 

Die Verwaltungsaufgaben werden von der Geschäftsstelle des Zweckverbands erledigt 

(vgl. § 12 Abs. 1 ZV-Satzung). Der Zweckverband Regio-Nahverkehr (ZRF) verfügt 

über kein eigenes Personal, sondern bedient sich des Personals der 

Verbandsmitglieder mittels Personalleihe. Hierfür leistet der ZRF Personalkostenersatz 

an die Verbandsmitglieder. 

Fachbediensteter für das Finanzwesen ist Herr Jürgen Albrecht (§ 116 GemO i.V.m. 

§ 18 GKZ). 

Der Zweckverband wird ferner bei der Erledigung seiner Aufgaben durch Personal 

seiner 100%igen Tochtergesellschaft, der REGIO-Verbund GmbH unterstützt. Die 

Organisation der Geschäftsbereiche der Zweckverbandsverwaltung entspricht 

aufgrund der bestehenden Personenidentität der Mitarbeiter/innen von ZRF und 

REGIO-Verbund der Organisation der REGIO-Verbund GmbH. Der Geschäftsführer 

der REGIO-Verbund GmbH leitet die Verwaltung des ZRF im Auftrag des 

Verbandsvorsitzenden (vgl. § 1 ZRF-Dienstanweisung Nr. 1/2004). 

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen finden seit dem 01.01.2014 die 

für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften Anwendung (§ 20 GKZ i.V.m. § 13 Abs. 1 ZV-

Satzung). Die unterjährige Wirtschaftsführung wird von der Geschäftsstelle des 

Zweckverbands wahrgenommen. Zur Erledigung der Kassengeschäfte ist eine 

eigenständige Verbandskasse eingerichtet. 
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Die dem Jahresabschluss zugrundeliegenden Bücher wurden von der Dr. Schwarzkopf 

u. Gerjets Partnerschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft, Müllheim, geführt. Die 

erforderlichen Aufzeichnungen in den einzelnen Büchern erfolgten EDV-gestützt mittels 

Software der DATEV e.G. Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde auf der 

Grundlage der geführten Bücher und der darüber hinaus von der ZRF vorgelegten 

Belege und Bestandsverzeichnisse sowie der erteilten Auskünfte unter Beachtung der 

handelsrechtlichen Vorschriften durch die Dr. Schwarzkopf + Gerjets Partnerschaft 

mbH Steuerberatungsgesellschaft, Müllheim, erstellt. 

Die Aufwendungen des Zweckverbands werden, soweit sie nicht durch Zuschüsse 

oder sonstige Einnahmen gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert 

(§ 14 Abs. 1 ZV-Satzung). Die Höhe der Umlagen wird im Wirtschaftsplan für jedes 

Wirtschaftsjahr getrennt für den Erfolgsplan (Verwaltungs- und Betriebskostenumlage) 

und den Vermögensplan (Investitionsumlage) festgesetzt. 
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II. Vorjahresabschluss 

1. Feststellung des letzten Jahresabschlusses 

Am 14.12.2022 wurde die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 des 

Zweckverbands Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) mit dem Prüfungsbericht vom 

22.09.2022 über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 von der 

Verbandsversammlung des ZRF beschlossen (vgl. Beschlussvorlage Drucksache ZRF-

bA/VV 2022.012).  

Die örtliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung des 

Jahresabschlusses 2021 erfolgte am 05.01.2023. Die öffentliche Auslegung des 

Jahresabschlusses 2021 (einschließlich Lagebericht und GuV) erfolgte in der Zeit vom 

16.01.2023 bis einschließlich 26.01.2023. 

2. Prüfungsfeststellungen zum Jahresabschluss 2021 

Mit Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Freiburg vom 22.09.2022 

ist die Ordnungsmäßigkeit und die Richtigkeit des Jahresabschlusses 2021 bestätigt 

worden. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ergaben sich keine Bedenken gegen die 

Feststellung des Jahresabschlusses.  
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III. Prüfungsverfahren 

1. Prüfungsauftrag und Umfang der örtlichen Prüfung 

Gemäß § 13 ZV-Satzung vom 01.10.1999, in der Fassung der Änderungssatzung vom 

15.12.2021, wendet der ZRF nach § 20 GKZ ab dem 01.01.2014 die für die 

Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden 

Vorschriften sinngemäß an1. Für die Prüfung des Jahresabschlusses gelten die 

Vorschriften über die örtliche Prüfung der Gemeinden entsprechend.  

Die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse obliegt (im Wechsel von zwei Jahren) den 

Rechnungsprüfungsämtern der Verbandsmitglieder (§ 13 Abs. 2 ZV-Satzung). 

Die Prüfung des Jahresabschlusses des Jahres 2021 erfolgte zuletzt durch das 

Rechnungsprüfungsamt der Stadt Freiburg i.Br.. 

Die örtliche Prüfung hat daher den Jahresabschluss des ZRF vor dessen Feststellung 

durch die Verbandsversammlung nach § 20 GKZ, § 111 Abs. 1 i.V.m. 110 Abs. 1 

GemO, § 16 Abs. 2 EigBG und § 13 GemPrO zu prüfen. 

Der Umfang der Prüfung ergibt sich aus §§ 11 i.V.m. 13 GemPrO. 

Die Prüfung ist grundsätzlich innerhalb von vier Monaten nach Aufstellung des 

Jahresabschlusses durchzuführen (§ 13 Abs. 2 ZV-Satzung, § 16 Abs. 2 S. 2 EigBG, 

§ 111 Abs. 1 GemO i.V. § 48 LKrO). 

Im Rahmen der Übersendung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022 wurde der 

SB 03 mit Schreiben vom 19.07.2023 beauftragt, die Prüfung für das Wirtschaftsjahr 

2022 durchzuführen. Im Vorfeld wurde der Jahresabschluss 2022 (Bilanz, GuV und 

Anlagenspiegel) bereits dem SB 03 zur Prüfung übersandt. 

Die Prüfung des vorgelegten Jahresabschlusses erfolgte - mit Unterbrechungen - in 

den Monaten Juli und August 2023. 

Der Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg wurde im Wirtschaftsjahr 2022 

insbesondere nach der Maßgabe der folgenden Vorschriften geführt: 

                                                           
1 Aufgrund der Änderung des § 13 der ZV-Satzung in der Fassung vom 15.12.2021 wendet der Zweckverband ab 

01.01.2023 die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Regelungen auf 
der Grundlage der Vorschriften des HGB unmittelbar an. 
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 GKZ Baden-Württemberg vom 16.09.1974, zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) 

 ZV-Satzung vom 01.10.1999 i.d.F. der Änderungssatzung vom 15.12.2021 

 EigBG vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

17.06.2020 (GBl. S. 403), i.V.m. der EigBVO in der jeweils gültigen Fassung2 

 HGB vom 10.05.1897, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

15.07.2022 (BGBl. I S. 1146) 

 GemO von Baden-Württemberg vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098), i.V.m. der 

GemHVO und GemKVO in der jeweils gültigen Fassung 

Als Prüfungsunterlagen standen der Jahresabschluss und der Lagebericht 2022 mit 

folgenden Bestandteilen und u.a. ergänzenden Unterlagen zur Verfügung: 

 Bilanz (gemäß § 8 EigBVO) 

 Gewinn- und Verlustrechnung (gemäß § 9 EigBVO) 

 Anhang zum Jahresabschluss (gemäß §§ 284 bis 288 HGB i.V.m. 

§ 10 EigBVO) 

 Anlagenspiegel/Anlagennachweis als Bestandteil des Anhangs (gemäß 

§ 10 Abs. 2 EigBVO) 

 Lagebericht (gemäß § 11 EigBVO) 

 Beteiligungsbericht 

 Sachkonten 

 Wirtschaftsplan 2022 

 Verbandssatzung 

 Protokolle der Verbandsversammlungen 

 Kontoauszüge 

                                                           
2 Nach der Änderung des EigBG vom 17.06.2020 hat das Innenministerium am 01.10.2020 (GBl. vom 21.10.2020 – S. 

827 ff.) zwei neue Eigenbetriebsverordnungen erlassen. Aufgrund der Beibehaltung des bisher in § 12 Abs. 1 EigBG 
geregelten Wahlrechts zwischen der am HGB orientierten „alten“ Eigenbetriebsverordnung (EigBVO a. F.) und der 
Kommunalen Doppik sind dies: EigBVO-HGB und EigBVO-Doppik. 
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 Debitoren- und Kreditorenbelege 

 Vermögensplanabrechnungen ab 2014 bis 2022 

 Dienstanweisung Nr. 1/2004 vom 16.02.2004 

 Dienstanweisung Nr. 2/2015 der Verbandskasse vom 02.01.2018 (2. 

Ergänzung) 

 Geschäftsführungsordnung der Regio-Verbund Gesellschaft mbH vom 

27.10.2010 

 Zu den Kassenkrediten: Kommunikation Regierungspräsidium Freiburg  

Die erforderlichen Aufklärungen und notwendigen Nachweise sind vom 

Fachbediensteten für das Finanzwesen (Geschäftsbereichsleiter Verwaltung und 

Finanzen) sowie einer Mitarbeiterin des Zweckverbands im Zuge der 

Prüfungshandlungen erteilt bzw. erbracht worden. 

Die Prüfung hat sich auf Stichproben beschränkt (§ 3 Abs. 2 GemPrO). 

Der Entwurf des Prüfungsberichts wurde dem Geschäftsbereichsleiter Verwaltung und 

Finanzen des ZRF am 05.09.2023 zugeleitet, mit dem Angebot der Erörterung im 

Rahmen eines Abschlussgesprächs. Im Telefonat vom 06.09.2023 wurde der örtlichen 

Prüfung mitgeteilt, dass auf ein Abschlussgespräch verzichtet wird.  
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2. Stand der überörtlichen Prüfung durch die GPA 

Nach der in der Verbandssatzung geregelten örtlichen Prüfung unterliegt der ZRF der 

überörtlichen Prüfung durch die GPA Baden-Württemberg. Rechtsgrundlage hierfür 

sind § 2 Abs. 2 GPAG i.V.m. § 20 Abs. 1 Nr. 1 b GemPrO sowie § 114 GemO. Die 

überörtliche Prüfung erfolgt i.d.R. in einem vier- bis fünfjährigen Turnus und erfasst 

dementsprechend einen mehrjährigen Prüfungszeitraum. 

Die letzte allgemeine Finanzprüfung durch die GPA hat über die Rechnungsjahre 2014 

bis 2018 stattgefunden. Der Prüfungsbericht ist datiert vom 02.04.2020. Mit Schreiben 

vom 27.05.2020 (Az. 14-2214.4/2.16) erteilte das Regierungspräsidium Freiburg im 

Breisgau als Rechtsaufsichtsbehörde zum Abschluss der überörtlichen Prüfung die 

Bestätigung nach § 18 GKZ i.V.m. § 114 Abs. 5 Satz 2 GemO, dass die wesentlichen 

Feststellungen im Prüfungsbericht der GPA vom 02.04.2020 erledigt sind. Die 

Verbandsversammlung wurde am 16.12.2020 gemäß § 18 GKZ i.V.m. § 114 GemO 

über den wesentlichen Inhalt des Prüfberichts der GPA und die Erledigung der 

Prüfungsfeststellungen unterrichtet. 
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IV. Jahresabschluss zum 31.12.2022 

1. Allgemeines, Rechnungswesen und Buchführung 

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen wendet der Zweckverband ab 

dem 01.01.2014 die für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß an (§ 20 GKZ 

i.V.m. § 13 Abs. 1 ZV-Satzung)3. 

Der Jahresabschluss ist nach § 18 EigBG i.V.m. §§ 8 bis 10 EigBVO nach Formblatt 1 

der Anlage 1 zur EigBVO aufzustellen. Der Jahresabschluss des Zweckverbands zum 

31.12.2022 wurde entsprechend dem EigBG und der EigBVO aufgestellt. Er ist 

grundsätzlich gemäß § 18 EigBG, §§ 8 bis 10 EigBVO nach den Formblättern 1, 2 und 

4 gegliedert.4 

Die Geschäftsführung trägt die Verantwortung für die Buchführung, den 

Jahresabschluss, den Lagebericht sowie für die dem SB 03 erteilten Auskünfte und 

vorgelegten Unterlagen. Die vorgelegten Unterlagen und Angaben wurden im Rahmen 

der pflichtgemäßen Prüfung seitens der örtlichen Prüfung beurteilt. 

Der Jahresabschluss und Lagebericht sind innerhalb von sechs Monaten nach Ende 
des Wirtschaftsjahres aufzustellen und - nach erfolgter örtlicher Prüfung - von der 
Verbandsversammlung innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres 
festzustellen (§ 16 Abs. 2 und 3 EigBG i.V.m. § 20 GKZ). 

Der Jahresabschluss 2022 einschließlich Lagebericht wurde mit Schreiben des 

Oberbürgermeisters und Verbandsvorsitzenden Herrn Martin W. W. Horn vom 

19.07.2023 durch Herrn Albrecht (Geschäftsbereichsleiter Verwaltung und Finanzen) 

am 27.07.2023 übermittelt. Des Weiteren wurden u.a. noch weitere wesentliche 

Unterlagen (s. S. 11 ff.) durch den Geschäftsbereichsleiter Verwaltung und Finanzen 

übersandt bzw. im Verlauf der Prüfung nachgereicht. 

Die dem Jahresabschluss 2022 zugrundeliegende Bücher wurden umfassend durch 

die Steuerberatungsgesellschaft Dr. Schwarzkopf + Gerjets Partnerschaft mbB geführt.  

                                                           
3 Vgl. Beschluss der Verbandsversammlung des ZRF am 19.06.2013 (Drucksache ZRF-bA/VV 2013.003). Aufgrund der 

Änderung des § 13 der ZV-Satzung in der Fassung vom 15.12.2021 wendet der Zweckverband ab 01.01.2023 die für 
die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Regelungen auf der Grundlage der 
Vorschriften des HGB unmittelbar an. 

4 In den Formblättern wurde teilweise von der vorgeschriebenen Nummerierung abgewichen. Allerdings entsprechen die 
verbindlichen Muster der EigBVO (insbesondere der Anlagen 1 und 4) nicht mehr dem aktuellen Stand des HGB und 
werden daher mit der Novellierung des Eigenbetriebsrechts ab 01.01.2023 neu gefasst. Nach der Änderung des 
EigBG vom 17.06.2020 hat das Innenministerium am 01.10.2020 (GBl. vom 21.10.2020 – S. 827 ff.) zwei neue 
Eigenbetriebsverordnungen erlassen. Aufgrund der Beibehaltung des bisher in § 12 Abs. 1 EigBG geregelten 
Wahlrechts zwischen der am HGB orientierten „alten“ Eigenbetriebsverordnung (EigBVO a. F.) und der Kommunalen 
Doppik sind dies: EigBVO-HGB und EigBVO-Doppik. 
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2. Übersicht 

Einblicke in die Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbands werden in erster Linie 

durch die Bilanz vermittelt. Die Schlussbilanz des Zweckverbands weist zum 

31.12.2022 eine Bilanzsumme von 385.440.230,68 € (Vorjahr: 453.134.070,21 €) aus. 

Auf den von der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Schwarzkopf + Gerjets erstellten 

Jahresabschluss 2022 (einschließlich des Lageberichts5) wird ergänzend verwiesen. 

Die Bilanz 2022 wurde grundsätzlich gemäß § 8 Abs. 1 EigBVO nach dem Formblatt 1 

aufgestellt6. 

Die Bilanzpositionen wurden aus den Vorjahreswerten (2021) und den geführten 

Konten entwickelt. Sie werden nach der stichprobenweisen Prüfung inhaltlich als richtig 

anerkannt. Die Bilanz ist in Folge ordnungsgemäß auf den Sachkonten des 

Zweckverbands zum 01.01.2022 vorgetragen worden. Die Anfangsbestände der 

Konten stimmen nach der stichprobenweisen Prüfung rechnerisch mit den bilanzierten 

Zahlen zum Bilanzstichtag des Vorjahres überein. 

Die Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage wird im Lagebericht des 

Zweckverbands dargestellt. Auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen. Ergänzend 

die Bilanz zum 31.12.2022 mit Vergleich der Vorjahreswerte: 

  

                                                           
5 Der Lagebericht wurde vom Zweckverband selbst erstellt. 
6 Es wurde lediglich teilweise von der Nummerierung abgewichen. 
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  Geschäftsjahr Vorjahr 

Aktiva 31.12.2022 31.12.2021 

  - in € - - in € - 

      

A. Anlagevermögen     

I. Immaterielles Vermögen     

1. erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. 133.546.749,00 150.761.569,00 

ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten/Werte     

2. geleistete Anzahlungen 1.124.321,85 793.791,60 

      

II. Sachanlagen     

1. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 184,00 839,00 

      

III. Finanzanlagen     

  102.258,38 102.258,38 

      

B. Umlaufvermögen     

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.685,47 9.516,12 

2. Sonstige Vermögensgegenstände 250.657.031,98 301.466.096,11 

      

IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0,00 0,00 

      

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 

      

  385.440.230,68 453.134.070,21 
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  Geschäftsjahr Vorjahr 

Passiva 31.12.2022 31.12.2021 

  - in € - - in € - 

      

A. Eigenkapital     

I. Gewinnrücklagen     

1. andere Gewinnrücklagen 776.975,97 902.293,29 

II. Jahresfehlbetrag -160.250,98 -125.317,32 

      

B. Sonderposten für Zuschüsse u. Zulagen 134.879.507,80 151.684.961,18 

      

C. Rückstellungen     

1. Sonstige Rückstellungen 24.150,00 9.320,00 

      

D. Verbindlichkeiten     

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 246.686.843,23 298.207.153,42 

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 229.368,85 275.269,86 

3. Sonstige Verbindlichkeiten 3.003.635,81 2.180.389,78 

      

E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 

      

  385.440.230,68 453.134.070,21 
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V. Prüfung der Aktiva der Schlussbilanz zum 31.12.2022 

1. Anlagevermögen 

Das Anlagevermögen des Zweckverbands umfasst die Immateriellen 

Vermögensgegenstände, die Sachanlagen sowie die Finanzanlagen. 

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind in 

einem EDV-geführten Anlagennachweis/Anlagenspiegel erfasst. Das in der Bilanz 

ausgewiesene Sachvermögen ist korrekt nachgewiesen. Ein rechnerischer Abgleich 

mit dem Anlagenspiegel aus dem EDV-geführten Anlagennachweis und dem 

Gesamtbilanzwert des Sachanlagevermögens ist erfolgt. Es wird der erforderliche 

Anlagennachweis geführt. 

Das Anlagevermögen des Zweckverbands hat sich im Prüfungszeitraum wie folgt 

verändert: 

Anlagevermögen Geschäftsjahr Vorjahr Veränderung 

  2022 2021 +/- 

  € € € 

Immaterielle Vermögensgegenstände 134.671.070,85 151.555.360,60 -16.884.289,75 

Sachanlagen 184,00 839,00 -655,00 

Finanzanlagen 102.258,38 102.258,38 0,00 

Summe 134.773.513,23 151.658.457,98 -16.884.944,75 

 

Die Immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten die entgeltlich erworbenen 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 

Lizenzen an solchen Rechten und Werten mit einem Wert zum Bilanzstichtag in Höhe 

von 133.546.749,00 €7 sowie geleistete Anzahlungen bzw. für noch im Bau befindliche 

Anlagen in Höhe von 1.124.321,85 €. Dabei handelt es sich um Zuschüsse des 

Zweckverbands an die DB Netz AG zum Ausbau von Projekten. Durch die Zuschüsse 

wird der Zuschussnehmer verpflichtet, konkrete Investitionsvorhaben auszuführen. 

Korrespondierend werden die zur Finanzierung vereinnahmten Zuschüsse von den 

Verbandsmitgliedern als passiver Sonderposten ausgewiesen (vgl. VI. Prüfung der 

Passiva der Schlussbilanz zum 31.12.2022, 2. Sonderposten für Zuschüsse). Die 

Abschreibung des Postens der immateriellen Vermögensgegenstände bzw. die 

                                                           
7 für bereits im Betrieb befindliche Anlagen 
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Auflösung des passiven Sonderpostens erfolgen mit einer Nutzungsdauer von 40 

Jahren. 

Die Zu- bzw. Abgänge der bereits in Betrieb befindlichen Anlagen bzw. ähnliche 

Rechte in 2022 wurden, soweit prüfbar, rechnerisch in Stichproben geprüft 

(Stichproben: Projekt Rheintalbahn und Stadtbahn Haslach, Projekt Höllentalbahn und 

Kaiserstuhlbahn Ost). Es ergaben sich keine Beanstandungen. 

Die Zugänge der noch im Bau befindlichen Anlagen wurden stichprobenweise 

rechnerisch geprüft (Stichprobe: Projekt Stadtbahnverlängerung Littenweiler). Es 

ergaben sich keine Beanstandungen. 

Der Anlagewert der Sachanlagen beträgt 184,00 €. Sie umfassen die 

Büroeinrichtung sowie die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. 

Im Bereich der Sachanlagen wurde kein bewegliches Anlagenvermögen beschafft. 

Die Bilanzposition der Büroeinrichtung (184,00 €) hat sich im Vergleich zum Vorjahr 

(839,00 €) abschreibungsbedingt um 655,00 € verringert.  

Nach der stichprobenweisen Prüfung sind die Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der nach 

§ 253 Abs. 3 HGB planmäßigen Abschreibung bewertet worden. Die Anlagegüter 

wurden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Nach der 

stichprobenweisen Prüfung der Abschreibungen ergaben sich keine Beanstandungen. 

Als Finanzanlage wurde zum 31.12.2022 die Beteiligung an der Regio-Verbund GmbH 

in Höhe von insgesamt 102.258,38 € bilanziert. Der Zweckverband ZRF ist 

Alleingesellschafter der Regio-Verbund GmbH. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €. 

Daneben ist eine weitere Eigenkapitalausstattung in Höhe von 77.258,38 € vorhanden 

(Kapitalrücklage).8 Die Bilanzposition der Beteiligung blieb gegenüber dem 

Vorjahresbilanzwert unverändert. 

  

                                                           
8 Auf den Beteiligungsbericht des Zweckverbands ZRF vom 15.05.2023 sowie den Gesellschaftsvertrag (Notariat 

Staufen, Urkundenrolle Nr. 1801/99) vom 06.12.1999 wird verwiesen. 
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2. Umlaufvermögen 

Unter der Bilanzposition Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ist 

zum 31.12.2022 ein Betrag in Höhe von insgesamt 250.666.717,45 € bilanziert. 

Das Umlaufvermögen setzt sich aus den Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen in Höhe von 9.685,47 € (Vorjahr 9.516,12 €), sowie den sonstigen 

Vermögensgegenständen in Höhe von 250.657.031,98 € (Vorjahr 301.466.096,11 €) 

zusammen. 

Die Forderungen wurden stichprobenweise geprüft. Aus der von der Geschäftsstelle 

des Zweckverbands bzw. von der Steuerberatungsgesellschaft vorgelegten offenen 

Saldenliste der Debitoren zum 31.12.2022 ist ersichtlich, dass diese Forderungen 

bereits Anfang 2023 beglichen wurden. Die Forderungen wurden nach der 

stichprobenweisen Prüfung korrekt auf der Bilanzposition der Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen sowie auf der Bilanzposition der Forderungen gegen 

Unternehmen (mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht) bilanziert. 

Die Bilanzposition der sonstigen Vermögensgegenstände (250.657.031,98 €) 

beinhaltet zum Großteil offene Forderungen aus der Rückzahlung von 

Vorfinanzierungsleistungen gemäß den abgeschlossenen Realisierungs- und 

Finanzierungsverträgen im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen für das Projekt 

„Breisgau-S-Bahn“ gegenüber der Deutschen Bahn AG bzw. DB Station Service mit 

insgesamt 250.319.329,37 €9 sowie diverse Forderungen mit insgesamt 

337.702,61 €10. Die Bilanzposition der sonstigen Vermögensgegenstände hat sich 

gegenüber dem Vorjahr (301.466.096,11 €) um 50.809.064,13 € gesenkt. Die 

Reduzierung ist auf den Rückgang der Vorfinanzierung an die DB Netz AG zurück zu 

führen. Die Vorfinanzierung erfolgt über Kassenkredite (vgl. Prüfbericht 2022: 

Ausführungen zu XI. Ordnungsmäßigkeit der Verbandsverwaltung, Ziff. 4. 

Kassenwesen). Korrespondierend hierzu sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten um 51.520.310,19 € auf einen Bilanzwert von 

246.686.843,23 € zum 31.12.2022 gesunken (vgl. Prüfbericht 2022: VI. Prüfung der 

Passiva der Schlussbilanz zum 31.12.2022, Ziff. 4. Verbindlichkeiten). 

 

 

                                                           
9 Vgl. Bilanzkonto 1468 

10 Vgl. Bilanzkonto 1300 
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VI. Prüfung der Passiva der Schlussbilanz zum 31.12.2022 

1. Eigenkapital 

Das Eigenkapital setzt sich aus den Gewinnrücklagen (776.975,97 €) und dem 

Jahresergebnis des laufenden Jahres (-160.250,98 €) zusammen. 

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung des 

Jahresergebnisses um 160.250,98 € reduziert. 

Das Jahresergebnis wurde rechnerisch richtig ermittelt. Der Jahresfehlbetrag in Höhe 

von 160.250,98 € wurde aus der GuV korrekt übertragen. 

2. Sonderposten für Zuschüsse 

Die Bilanzposition der Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen hat sich gegenüber 

dem Vorjahreswert (151.684.961,18 €) um 16.805.453,38 € auf einen Bilanzwert von 

134.879.507,80 € reduziert. Die Bilanzposition der Sonderposten enthält diejenigen 

Umlagen der Verbandsmitglieder, die zur Finanzierung der bezuschussten 

Infrastrukturmaßnahmen geleistet wurden.  

Nach der stichprobenweisen Prüfung wurde mit der Auflösung begonnen, sobald auch 

die entsprechenden Infrastruktureinrichtungen betriebsbereit zur Verfügung standen 

(vgl. V. Prüfung der Aktiva der Schlussbilanz zum 31.12.2022, 1. Anlagevermögen). 

Die Sonderposten werden nach der stichprobenweisen Prüfung ertragswirksam über 

die Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände aufgelöst (vgl. VII. 

Prüfung der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022, Ziff. 2. Sonstige 

betriebliche Erträge in Höhe von 3.792.668,93 €).  

Laut Lagebericht setzt sich die Bilanzposition der Sonderposten für Zuschüsse und 

Zulagen wie folgt zusammen: 

 

Sonderposten für Zuschüsse u. Zulagen Geschäftsjahr

2022

€

für Anlagen in Betrieb (Konto 130) 133.546.746,99

für Anlagen im Bau (Konto 170) 1.124.321,85

vorab geleistete Investitionszuschüsse des LK Brsg.-Hochschw arzw ald 208.438,96

Summe Sonderposten für Zuschüsse u. Zulagen 134.879.507,80
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Die Bilanzposition der Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen muss im 

unmittelbaren Zusammenhang mit der korrespondierenden Bilanzposition der 

immateriellen Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz (134.671.068,85 

€)11 betrachtet werden.  

Der Abgleich zeigt eine Differenz in Höhe von 208.438,95 €. Die Differenz stellt eine 

Überfinanzierung dar bzw. es handelt sich um einen vorab geleisteten 

Investitionszuschuss durch den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Die Herleitung 

der Überfinanzierung wurde anhand vorgelegter Mittelabrufschreiben hinsichtlich 

geforderter Investitionsumlagen im Vermögensplan aus den Jahren 2020 bis 2022 an 

den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald durch die Geschäftsstelle des ZRF 

nachgewiesen.  

Korrekterweise hätte der Betrag von 208.438,95 € in der Schlussbilanz im Rahmen 

eines Passivtausches als Verbindlichkeit gegenüber dem Verbandsmitglied (Landkreis 

Breisgau-Hochschwarzwald) ausgewiesen werden sollen. 

3. Rückstellungen 

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 24.150,00 € 

gebildet bzw. ausgewiesen (§ 7 EigBVO i.V.m. § 249 Abs. 1 HGB). Unter 

Rückstellungen werden Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht genau 

bekannt sind, ausgewiesen.  

Dem Grunde nach wurden richtigerweise Rückstellungen für Jahresabschluss- und 

Prüfungsaufwendungen12 (15.750,00 €) bilanziert. Stichprobenweise wurde die 

Bildung der Rückstellung von Prüfungskosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 

des RPA der Stadt Freiburg geprüft. Der Geschäftsvorfall wurde dem Grunde und der 

Höhe nach korrekt bilanziert. 

Des Weiteren wurden sonstige Rückstellungen13 in Höhe von insgesamt 8.400,00 € 

passiviert.  

4. Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach 

feststehenden Verpflichtungen. Die Schlussbilanz des Zweckverbands 2022 enthält 

                                                           
11 Vgl. Bilanzkonto 130 und 170 

12 Vgl. Bilanzkonto 3095 

13 Vgl. Bilanzkonto 3070 
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Verbindlichkeiten im Gesamtwert von 249.919.847,89 €. Sie verteilen sich wie folgt auf 

die Verbindlichkeitsarten: 

Verbindlichkeiten Geschäftsjahr Vorjahr 

  2022 2021 

  € € 

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 246.686.843,23 298.207.153,42 

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 229.368,85 275.269,86 

3. sonstige Verbindlichkeiten 3.003.635,81 2.180.389,78 

Summe Verbindlichkeiten 249.919.847,89 300.662.813,06 

 

Wie aus der vorstehenden Übersicht zu entnehmen ist, stellen die Verbindlichkeiten 

gegenüber den Kreditinstituten in der Schlussbilanz 2022 die größte Bilanzposition 

auf der Passivseite dar.  

Im Wirtschaftsjahr 2022 bestand kein Bedarf an Finanzierungskrediten. Jedoch 

mussten Kassenkredite u.a. in Form von Kontokorrentkrediten bei der Hausbank sowie 

in Form von Festbetragskassenkrediten bei anderen Banken (einschließlich der 

Hausbank) in Anspruch genommen werden.  

Die Kassenkredite bewegten sich innerhalb des genehmigten Rahmens.14 Die 

Kassenkredite dienen ausschließlich der Vorfinanzierung der Zuschüsse von Bund und 

Land an die Deutsche Bahn AG, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht oder für die 

schon Bewilligungen vorliegen. Zum 31.12.2022 waren Kassenkredite in Höhe von 

246.686.843,23 € (Vorjahr: 298.207.153,42 €) in Anspruch genommen: 

Der buchmäßige Kassenbestand des Girokontos (Stand Kassenbuch zum 31.12.2022) 

stimmt mit dem nachgewiesenen Kontostand des Girokontos zum 31.12.2022 in Höhe 

von - 87.394.961,01 € (Kontokorrentkredit) überein. Die übrigen gewährten 

Festbetragskassenkredite der Banken sind entweder durch Kontostände der 

Girokonten oder durch Schuldscheindarlehen bzw. Kassenkreditverträge belegt. 

Wie aus der vorstehenden Übersicht zu entnehmen ist, werden in der Schlussbilanz 

zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 

229.368,85 € ausgewiesen. Zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen zählen Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der 

Gegenseite erfüllt sind, aber seitens der bilanzierenden Stelle (hier des 

                                                           
14 Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf 280.000.000,00 € (vgl. Schreiben des 

Regierungspräsidiums Freiburg vom 26.04.2022, Az. RPF14-2207-231). 
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Zweckverbands) noch nicht. Als vertragliche Verpflichtungen kommen insbesondere 

Dienstleistungsverträge in Betracht. Das Bilanzkonto 3300 stimmt summarisch mit der 

Auswertung der Offenen-Posten-Liste der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen zum 31.12.2022 in Höhe von 229.368,85 €, die von der 

Steuerberatungsgesellschaft übersandt wurde, überein. Nach der stichprobenweisen 

Prüfung stammen die zum 31.12.2022 bestehenden Verbindlichkeiten im Wesentlichen 

aus Leistungen aus den Leistungszeiträumen der Vormonate. Da der 

Rechnungseingang bzw. die Rechnungsbearbeitung-/prüfung in der Regel erst Anfang 

2023 erfolgten, waren die Beträge als offen auszuweisen. Die stichprobenweise 

Prüfung der Bilanzierung der ausgewählten Geschäftsvorfälle hat keine 

Beanstandungen ergeben. Mittlerweile sind die Rechnungen bezahlt. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten stellen einen Sammelposten für Verbindlichkeiten 

dar, die nicht in den anderen Verbindlichkeitsposten erfasst werden. Bei der 

Bilanzposition der sonstigen Verbindlichkeiten (3.003.635,81 €) handelt es sich u.a. 

um Gelder nach dem LGVFG in Höhe von 70.796,15 € für Eisenbahnkreuzungs-

maßnahmen (z.B. Sicherung der Bahnübergänge der Kaiserstuhlbahn und der 

Elztalbahn), die über den Zweckverband an die Straßenbaulastträger (Gemeinden im 

Verbandsgebiet) weitergeleitet werden. Der Großteil der sonstigen Verbindlichkeiten 

umfasst die Rückerstattung von Planungs- und Baukosten für die Höllentalbahn West 

an die Verbandsmitglieder. Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden nach der 

stichprobenweisen Prüfung grundsätzlich rechnerisch korrekt bilanziert. Eine 

weitergehende inhaltliche Prüfung der sonstigen Verbindlichkeiten ist nicht erfolgt.  
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VII.Prüfung der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 

1. Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 

Die GuV ist in der gemäß § 9 Abs. 1 EigBVO und Formblatt 4 EigBVO 

vorgeschriebenen Form erstellt worden. Die Struktur der Erträge und Aufwendungen 

ergibt folgendes Bild: 

Gewinn- und Verlustrechnung Geschäftsjahr Vorjahr 

  2022 2021 

  € € 

1. Sonstige betriebliche Erträge 16.957.659,04 17.421.039,21 

5. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge 564.272,67 577.313,33 

Summe Erträge 17.521.931,71 17.998.352,54 

2. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 3.793.323,93 3.811.000,13 

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.202.394,27 14.295.629,97 

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 686.464,49 17.039,76 

Summe Aufwendungen 17.682.182,69 18.123.669,86 

Jahresergebnis (Gewinn + / Verlust -) -160.250,98 -125.317,32 

 

2. Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge (16.957.659,04 €) setzen sich u.a. zusammen 

aus den Konten der sonstigen betrieblichen Erträge (81.438,07 €), den sonstigen 

betrieblichen Erträgen verbundener Unternehmen (10.803.473,37 €) und der Auflösung 

des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (3.792.668,93 €). 

Nach der stichprobenweisen Prüfung der sonstigen betrieblichen Erträge wurden diese 

korrekt bilanziert. 

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Wie aus der GuV zu entnehmen ist, betragen die sonstigen Zinsen und ähnliche 

Erträge insgesamt 564.272,67 €. Sie beinhalten die Einnahmen aus den 

Negativzinsen. Für die in Anspruch genommenen Kassenkredite konnten aufgrund der 

Finanzlage somit Zinserträge verbucht werden. Nach der stichprobenweisen Prüfung 

wurden diese dem Grunde und der Höhe nach korrekt ermittelt und kontiert. 
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4. Abschreibungen 

Die Abschreibungen umfassen insbesondere die Abschreibungen der immateriellen 

Vermögensgegenstände und Sachanlagen. Die Abschreibungen betragen insgesamt 

zum 31.12.2022 3.793.323,93 €.  

Die Abschreibungen wurden stichprobenweise geprüft. Die stichprobenweise 

rechnerische Prüfung der Abschreibung auf Sachanlagen ergab keine Beanstandung. 

Bei der Projektfertigstellung werden die Posten der immateriellen Vermögens-

gegenstände bzw. die geleisteten Projektzuschüsse über eine Nutzungsdauer nach 

Angaben der Verbandsverwaltung von 40 Jahren abgeschrieben bzw. aufgelöst. 

Die Abschreibungen wurden stichprobenweise geprüft. Die stichprobenweise 

rechnerische Prüfung der Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 

ergab (soweit prüfbar) keine Beanstandung. 

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die GuV-Position der Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzt sich wie folgt 

zusammen: 

Sonstige betriebliche Aufwendungen Geschäftsjahr Vorjahr 

  2022 2021 

  € € 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 10.224,82 11.746,01 

Verkehrserhebung/ Nahverkehrsplan 0,00 3.525,91 

Erst. V. Verw.- u. Betriebsaufw. Gde./ GV 409.439,94 422.153,52 

Zuwendungen und Zuschüsse 12.628.160,01 13.631.555,18 

Versicherungen 11.725,57 11.116,85 

Bewirtungskosten 0,00 61,92 

nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 0,00 25,08 

Fortbildungskosten 0,00 776,50 

Rechts- u. Beratungskosten 70.116,88 153.151,18 

Datenverarbeitung 15.104,38 11.939,39 

Abschluss- und Prüfungskosten 13.750,00 9.552,98 

Buchführungskosten 1.279,49 1.379,45 

Nebenkosten des Geldverkehrs 139,40 75,00 

Aufw. F. ehenrenamtliche Tätigkeit 37.006,47 38.571,00 

Periodenfremde Aufwendungen 5.447,31 0,00 

Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.202.394,27 14.295.629,97 
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Innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfolgten rechnerische 

stichprobenweise Prüfungen der Zuwendungen und Zuschüsse, der Aufwendungen 

der Versicherungen, Datenverarbeitung, Rechts- und Beratungskosten sowie der 

Aufwendungen für die Nebenkosten des Geldverkehrs.  

Beanstandungen haben sich hierbei nicht ergeben. 

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Wie aus der GuV zu entnehmen ist, betragen die Zinsen und ähnliche Auf-

wendungen insgesamt 686.464,49 €15. Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

beinhalten u.a. Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten 

bzw. Kassenkrediten in Höhe von insgesamt 675.865,32 € sowie Aufwendungen für 

Kreditprovisionen und Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt 

10.599,17 €. Die stichprobenweise Prüfung zeigte, dass die Kontierung der einzelnen 

Beträge im Wesentlichen korrekt auf den Aufwandskonten Zinsaufwendungen für 

kurzfristige Verbindlichkeiten und Kreditprovisionen des DATEV-Kontenrahmens 

erfolgte. 

 

  

                                                           
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen umfassen die Sachkonten 7310 (Zinsaufwendungen für kurzfristige 

Verbindlichkeiten) und 7355 (Kreditprovision, Verwaltungskostenbeitrag) 
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VIII. Lagebericht 

Der Zweckverband ist nach § 13 Abs. 1 ZV-Satzung, § 16 EigBG i.V.m. § 11 EigBVO 

und § 289 HGB verpflichtet, einen Lagebericht zu erstellen. Gemäß § 289 Abs. 1 HGB 

ist über den Geschäftsverlauf, die Lage des Betriebs und über die Risiken der künftigen 

Entwicklung zu berichten. Diese Aufzählung wird von § 11 EigBVO ergänzt. Danach ist 

u.a. außerdem einzugehen auf 

 Änderung in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten 

Anlagen, 

 Stand der Anlagen im Bau und der geplanten Bauvorhaben, 

 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen, 

 Umsatzerlöse, 

 Ertragslage, 

 Entwicklung Personalaufwand. 

Der Lagebericht wurde vom Zweckverband erstellt und enthält die nach § 11 EigBVO 

und § 289 Abs. 1 HGB geforderten Angaben. Er steht soweit im Einklang mit dem 

Jahresabschluss. 

Die Beurteilung der Lage des Zweckverbands ist plausibel und folgerichtig dargestellt. 

Die Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung werden im Wesentlichen 

aufgeführt.  

Nach dem Ergebnis der Prüfung und dem dabei gewonnenen Eindruck vermittelt der 

Lagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des 

Zweckverbands. Es wurde der Informationspflicht nachgekommen. 
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IX. Anhang, Anlagennachweis 

Mit § 10 EigBVO regelt das Eigenbetriebsrecht die Ausgestaltung des Anhangs. Durch 

die eigenbetriebsrechtlichen Verweisregeln ergeben sich die zu beachtenden 

Bestimmungen fast vollumfänglich aus dem HGB. 

Das HGB regelt die Ausgestaltung und den Inhalt mit §§ 284, 285 HGB. Der Anhang 

soll Bilanz und GuV erläutern und zusätzliche Informationen über die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage sowie weitere Informationen geben, die nicht unmittelbar im 

Zusammenhang mit dem Jahresabschluss stehen. 

Der Jahresabschlussbericht enthält die geforderten Inhalte.  

Der Anlagennachweis nach Formblatt 2 zu § 10 Abs. 2 EigBVO als Pflichtbestandteil 

wurde grundsätzlich richtig aufgestellt16. 

 

                                                           
16 Die Kennzahlen mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz und des durchschnittlichen Restbuchwertes wurden 

nicht aufgeführt. 
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X. Wirtschaftsplan 

1. Aufstellung und Genehmigung 

Die Verbandsversammlung hat am 15.12.2021 auf Grundlage des § 20 GKZ i.V.m. 

§ 14 Abs. 1 EigBG den Wirtschaftsplan 2022 beschlossen (vgl. Verbandsversammlung 

Drucksache ZRF-bA/VV 2021.011). Die Ausfertigung des Wirtschaftsplan 2022 wurde 

mit Schreiben vom 16.12.2021 dem Regierungspräsidium Freiburg im Breisgau zur 

Bestätigung der Gesetzmäßigkeit sowie zur Genehmigung übermittelt. 

Mit Erlass vom 26.04.2022 Az. 14/2207.231 hat das Regierungspräsidium 

Freiburg im Breisgau gemäß §§ 18, 20 und 28 Abs. 2 Nr. 2 GKZ i.V.m. 

§§ 81 Abs. 2 GemO und 121 Abs. 2 GemO sowie §§ 3 Abs. 1 und 12 Abs. 4 und 

14 EigBG die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2022 

bestätigt. Der im Wirtschaftsplan festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe 

von 280.000.000,00 € wurde gemäß § 18 GKZ i.V.m. § 89 Abs. 3 GemO unter 

Auflagen genehmigt. Demnach hat die Geschäftsstelle des ZRF jeweils zum 

01.06.2022 und zum 01.10.2022 einen Sachstandsbericht u.a. über den Stand der 

Kassenkredite und der Förderanträge der Eisenbahninfrastrukturunternehmen der DB 

Netz AG dem Regierungspräsidium Freiburg vorgelegt. 

Eine öffentliche Bekanntmachung der Festsetzungen des Wirtschaftsplans ist bei 

Anwendung des Eigenbetriebsrechts gesetzlich nicht vorgeschrieben. Auf eine 

öffentliche Bekanntmachung wurde daher verzichtet. 

2. Vergleich Planung mit IST-Werten 

Erfolgsplan: 

Im Vergleich zum Planansatz ergab sich im Wirtschaftsjahr 2022 folgendes Ergebnis: 
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Wirtschaftsjahr 2022 Planansatz Ergebnis Differenz 

  2022 2022   

  € € € 

Erfolgsplan       

Umsatzerlöse 12.808.031,00 13.164.990,11 356.959,11 

Ausflösung Investitionszuschüsse 4.250.000,00 3.792.668,93 -457.331,07 

Summe Erträge 17.058.031,00 16.957.659,04 -100.371,96 

Abschreibungen 4.250.000,00 3.793.323,93 -456.676,07 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.288.031,00 13.202.394,27 -85.636,73 

Summe Aufwendungen 17.538.031,00 16.995.718,20 -542.312,80 

Zwischensumme -480.000,00 -38.059,16 -642.684,76 

Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 20.000,00 686.464,49 666.464,49 

Zinsen u. ähnliche Erträge 300.000,00 564.272,67 264.272,67 

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -200.000,00 -160.250,98 39.749,02 

Entnahme aus Rücklagen 200.000,00     

Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-) 0,00 -160.250,98 -160.250,98 

 

Der Erfolgsplan dient der Kontrolle der Wirtschaftsführung und Berechnung des 

voraussichtlichen Betriebsergebnisses. Im Erfolgsplan sind sämtliche voraussehbaren 

Erträge und Aufwendungen enthalten. Insoweit handelt es sich dabei um eine 

Vorausplanung der Gewinn- und Verlustrechnung. 

Vermögensplan: 

Der Vermögensplan lässt sich als jahresbezogene „Investitions- und Kapitalrechnung“ 

bezeichnen. Auf der Einnahmenseite werden die vorhandenen und voraussehbaren 

Finanzierungsmittel und auf der Ausgabenseite der Finanzierungsbedarf und die 

Verpflichtungsermächtigungen dargestellt. Im Vergleich zum Planansatz ergab sich im 

Wirtschaftsjahr 2022 folgendes Ergebnis17: 

  

                                                           
17 Die Daten wurden aus der Tabelle des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022 des ZRF übernommen. 
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Wirtschaftsjahr 2022 Planansatz Ergebnis Differenz 

  2022 2022   

  € € € 

Vermögensplan       

Finanzierungsmittel (Einnahmen) 1.343.200,00 -13.009.116,00 -14.352.316,00 

Zuweisungen und Zuschüsse Land 1.343.200,00 -13.009.116,00 -14.352.316,00 

Zuweisungen / Zuschüsse Mitglieder 0,00 0,00 0,00 

Jahresgewinn 0,00 0,00 0,00 

erübrigte Mittel aus Vorjahren 0,00 0,00 0,00 

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 1.343.200,00 -13.091.620,81 -14.434.820,81 

Zuweisungen u. Zuschüsse 1.343.200,00 -13.091.620,81 -14.434.820,81 

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 

Jahresverlust 0,00 0,00 0,00 

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 0,00 0,00 0,00 

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 0,00 0,00 0,00 

Finanzierungsbedarf 2022   82.504,81 82.504,81 

 

Der Vermögensplan ist nach § 20 GKZ i.V.m. § 15 EigBG dann zu ändern, wenn zu 

seinem Ausgleich höhere Zuschüsse oder höhere Kredite erforderlich werden oder 

wenn im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden 

sollen. Erhebliche Mehrausgaben für einzelne Vorhaben des Vermögensplans 

bedürfen gegebenenfalls der Zustimmung des (Betriebs-)Ausschusses 

(§ 15 Abs. 2 i.V.m. § 3 Abs. 1 EigBG). Was als erheblich anzusehen ist, sollte in der 

Verbandssatzung festgelegt werden.18 

Im Wirtschaftsjahr 2022 lagen nach der stichprobenweisen Prüfung keine Gründe vor, 

die nach § 15 EigBG eine Änderung des Wirtschaftsplans zur Folge gehabt hätten.  

Vermögensplanabrechnung: 

Bereits in den vorangegangenen Prüfberichten der örtlichen Prüfungen19 wurde auf die 

formal zu erstellende Vermögensplanabrechnung hingewiesen. Die Verpflichtung zur 

Vornahme einer Vermögensplanabrechnung ergibt sich aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 EigBVO 

i.V.m. den jeweiligen Ziffern der Einnahmen- und Ausgabenseite des vorgenannten 

Formblatts 6 (Anlage 6).  

                                                           
18 Vgl. Praxis der Kommunalverwaltung D 1 d BW Ziffer 4.3.2.2.2 

19 Vgl. Prüfberichte der Rechnungsprüfung des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald vom 06.08.2020 und 
23.08.2021 sowie Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts der Stadt Freiburg vom 22.09.2022 
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Die „Vermögensplanabrechnung“ wie sie im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 

dargestellt wird, ist unvollständig. Denn nicht alle vorgeschriebenen Positionen sind 

darin enthalten. Insbesondere fehlt das Jahresergebnis des Erfolgsplans und die 

Ergebnisse der Vermögensplanabrechnungen (u.a. erübrigte Mittel oder 

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren) entgegen den Vorgaben der Anlage 6 zur 

EigBVO. Aus dem Lagebericht sind zumindest im Abschnitt „Finanz- und 

Vermögenslage“ die im Wirtschaftsjahr projektbezogenen getätigten Investitionen 

sowie deren Finanzierung gegenübergestellt. 

Mit der Umstellung des Rechnungswesens des ZRF auf das Eigenbetriebsrecht (nach 

HGB) zum 01.01.2014 hätten grundsätzlich jährliche Vermögensplanabrechnungen 

durchgeführt werden müssen. 

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses wurde die Thematik der 

Vermögensplanabrechnung mit dem Geschäftsbereichsleiter Verwaltung und Finanzen 

des ZRF erörtert. Der Geschäftsbereichsleiter Verwaltung und Finanzen hat die 

fehlenden Vermögensplanabrechnungen für die Jahre 2014 bis 2022 nachgeholt und 

dem SB 03 vorgelegt. Die Vermögensplanabrechnungen konnten soweit rechnerisch 

nachvollzogen werden. 

Auf eine Änderung bzw. Ergänzung des vorgelegten Lageberichts hinsichtlich einer 

korrigierten Vermögensplanabrechnung 2022 wird seitens der örtlichen Prüfung 

verzichtet. Mit dem Geschäftsbereichsleiter Verwaltung und Finanzen wurde 

vereinbart, dass die nachgereichte korrigierte Vermögensplanabrechnung 2022 in der 

Drucksache Jahresabschluss 2022 für den Beschließenden Ausschuss bzw. die 

Verbandsversammlung des ZRF zur Beschlussfassung dargestellt wird. 

Aufgrund der Änderung des § 14 Abs. 1 Satz 3 EigBG wird der Vermögensplan künftig 

durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Das bisherige Formblatt 6 

über die Gliederung des Vermögensplans entfällt.  
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XI. Ordnungsmäßigkeit der Verbandsverwaltung 

1. Anordnungs-, Bewirtschaftungs- und Feststellungsbefugnis und 

Belegwesen 

Im Rahmen der stichprobenweisen Belegprüfung war festzustellen, dass die 

Feststellungsbefugnis20 in den Geschäftsvorfällen in einzelnen Fällen von der Kassen-

verwalterin bescheinigt wurde. Gleichwohl ist die Kassenverwalterin im Rahmen des 

eingesetzten Online-Bankings am Zahlungsvorgang über eine erste Freigabe beteiligt. 

Beim Online-Banking müssen grundsätzlich zwei Personen an einem Zahlungsvorgang 

beteiligt sein. Die zweite Freigabe erfolgte nach der stichprobenweisen Prüfung 

teilweise über die stellvertretende Kassenverwalterin. Im überwiegenden Teil der Fälle 

erfolgte die Freigabe jedoch unzulässiger Weise durch Nichtkassenbedienstete, welche 

eine Verfügungsberechtigung über das Girokonto der Verbandskasse innehaben (vgl. 

auch Ziffer 5. Organisation der Zuständigkeiten im Kassenwesen). 

 

Die Bediensteten der Verbandskasse dürfen grundsätzlich keine Kassenanordnungen 

unterzeichnen (§ 5 Abs. 2 GKZ, § 48 LKrO i.V.m. § 7 Abs. 2 GemKVO).21 Wegen den 

grundsätzlichen Schwierigkeiten, insbesondere bei den kleineren Verbandskassen zu 

beachtenden Sicherheitsmindeststandards, wird auf die Ausführungen im GPA-

Geschäftsbericht 2011, S. 45 ff. allgemein hingewiesen (vgl. auch Ziffer 5. Organisation 

der Zuständigkeiten im Kassenwesen). 

 

Die Feststellungsbefugnis wird nach Auskunft des Geschäftsbereichsleiters Verwaltung 

und Finanzen vom 22.08.2023 durch die zuständigen Mitarbeiter*innen ausgeübt.  

Die ZRF-Dienstanweisung Nr. 1/2004 sieht in § 4 Abs. 3 u.a. vor, dass der/die sachlich 

zuständige Mitarbeiter/in zur sachlichen und rechnerischen Feststellung befugt ist, 

sofern die Feststellung nicht mit einer kassenrechtlichen Anordnung verbunden ist.  

Die Feststellung der sachlich und rechnerischen Richtigkeit war in den geprüften Fällen 

mit der kassenrechtlichen Anordnung verbunden, sodass hier entgegen der 

Dienstanweisung die Feststellungsbefugnis ausgeübt wurde. 

Hier wird empfohlen, die ZRF-Dienstanweisung Nr. 1/2004 anzupassen. Durch den 

Geschäftsbereichsleiter Verwaltung und Finanzen wurde die Anpassung gegenüber 

dem SB 03 zugesichert. 

 

                                                           
20 Die Feststellungsbefugnis umfasst die kassenrechtliche Verpflichtung, Ansprüche und Zahlungsverpflichtungen auf 

ihren Grund und ihre Höhe nach zu prüfen sowie die Richtigkeit zu bescheinigen. 
21 Vgl. § 5 Abs. 2 GKZ, § 48 LKrO i.V.m. § 11 Abs. 3 GemKVO: Bediensteten der Verbandskasse darf die 

Feststellungsbefugnis nur erteilt werden, wenn und soweit der Sachverhalt nur von ihnen beurteilt werden kann. 
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Im Rahmen der weiteren Belegprüfung wurde nach der stichprobenweisen Prüfung 

festgestellt, dass bei Anordnungen die zahlungsbegründenden Unterlagen 

grundsätzlich vollständig hinterlegt wurden. 

2. Buchführung 

Die dem Jahresabschluss zugrundeliegenden Bücher wurden umfassend durch die 

Steuerberatungsgesellschaft Dr. Schwarzkopf + Gerjets Partnerschaft mbB, Müllheim 

geführt. Die erforderlichen Aufzeichnungen in den einzelnen Büchern erfolgten EDV-

gestützt mittels Software der DATEV e.G. Die Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten 

Buchführungsprogramme wurde durch eine Systemprüfung der Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH bestätigt.22 

3. Kassenwesen 

Die Kassengeschäfte des Zweckverbands erledigt die Verwaltung des Zweckverbands 

im Rahmen einer Einheitskasse selbst. Die Organisation und der Geschäftsablauf der 

Verbandskasse sind in der ZRF-Dienstanweisung Nr. 2/2015 (DA 2/2015; 2. 

Ergänzung) vom 02.01.2018 geregelt. Nach der stichprobenweisen Prüfung ist die 

Dienstanweisung zu aktualisieren bzw. zu ergänzen. Der Zahlungsverkehr auf den 

Geschäftskonten des ZRF wird per Online-Banking abgewickelt. Im Interesse der 

Kassensicherheit sollten u.a. der Umfang der zugelassenen Verfahrensteile, die 

Einstellung von Anwendungsprotokollen und die Verwendung des ChipTAN-Verfahrens 

des eingesetzten Online-Banking-Verfahrens im Rahmen des Zahlungsverkehrs in die 

Dienstanweisung mitaufgenommen werden. Ergänzend wird auf das Muster des 

Gemeindetags aus BWGZ 7/2014 verwiesen. 

Zur Führung der Kassengeschäfte des Zweckverbands wurden zwei Kassenverwalter-

innen bestellt. 

Der buchmäßige Kassenbestand stimmt mit dem nachgewiesenen Kontostand des 

Girokontos zum 31.12.2022 überein.  

Der Zweckverband verfügte in 2022 über keine Tagesgeldanlagen. 

Die Zahlungsbereitschaft der Zweckverbandskasse war im Wirtschaftsjahr 2022 nach 

der stichprobenweisen Prüfung grundsätzlich gewährleistet. Es mussten Kassenkredite 

                                                           
22 Auf den Bericht über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des DATEV Produktes Kanzlei-Rechnungswesen 

8.0/8.1/8.2 und Derivate sowie optionale Funktionen im DATEV Rechenzentrum vom 28.02.2020 der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young wird verwiesen. Eine aktuellere Bestätigung wurde der örtlichen 
Prüfung nicht vorgelegt. 
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u.a. in Form von Kontokorrentkrediten bei der Hausbank sowie in Form von 

Festbetragskassenkrediten bei anderen Banken (einschließlich der Hausbank) in 

Anspruch genommen werden. Die Kassenkredite bewegten sich innerhalb des 

genehmigten Rahmens.23 Zum 31.12.2022 waren Kassenkredite in Höhe von 

246.686.843,23 € in Anspruch genommen. Auf die Ausführungen der GPA in ihrem 

Prüfungsbericht der Allgemeinen Finanzprüfung 2014 bis 2018 vom 02.04.2020 zur 

Thematik der in Anspruch genommenen Kassenkredite wird ergänzend verwiesen. 

Die Kassenkredite dienen als Zwischenfinanzierung. Der ZRF musste die an die 

Deutsche Bahn AG geleisteten Zuschüsse bis zur Erteilung des Zuschussbescheids 

durch den Bund vorfinanzieren. Diese Zwischenfinanzierung wurde vom ZRF durch 

sogenannte Kassenkredite, welche kommunalrechtlich nur für Liquiditätsengpässe 

vorgesehen sind, vorgenommen. Das Regierungspräsidium Freiburg sieht in der 

Vorfinanzierung eine mehrjährige Finanzierung von Investitionsförderungsmaßnahmen 

und hat folglich die Genehmigung des Wirtschaftsplans mit Auflagen erteilt. 

Die Verbandskasse wurde im Wirtschaftsjahr 2022 am 31.08.2022 geprüft 

(§ 7 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 8 GemPrO). 

4. Organisation der Zuständigkeiten im Kassenwesen 

Die Verfügungs- und Zeichnungsbefugnis über die Konten des Zweckverbands im 

Zahlungsverkehr obliegen ausschließlich der Zweckverbandskasse. Unzulässiger 

Weise sind anordnungsbefugte Personen (u.a. Fachbedienstete für das Finanzwesen 

des ZRF sowie die Geschäftsführer des ZRF/ REGIO-Verbund GmbH und weitere 

Mitarbeiterinnen der REGIO-Verbund GmbH)24, die nicht zum 

Verbandskassenpersonal des ZRF gehören, über die Konten (Girokonto des ZRF) 

verfügungsbefugt. Dies steht mit dem Grundsatz der Trennung von Anordnung und 

Vollzug (§ 5 Abs. 2 GKZ, § 48 LKrO i.V.m. § 7 Abs. 2 GemKVO) nicht in Einklang. 

Wegen den grundsätzlichen Schwierigkeiten, insbesondere bei den kleineren 

Verbandskassen zu beachtenden Sicherheitsmindeststandards, wird auf die 

Ausführungen im GPA-Geschäftsbericht 2011, S. 45 ff. allgemein hingewiesen. 

                                                           
23 Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf 280.000.000,00 € (vgl. Schreiben des 

Regierungspräsidiums Freiburg vom 26.04.2022, Az. RPF14-2207-231). 
24 Der örtlichen Prüfung wurde im Rahmen der Prüfung eine Übersicht der Zeichnungsberechtigungen vom 04.11.2021 

vorgelegt. Die in der Übersicht genannten Personen sind jeweils gemeinschaftlich mit einer anderen aufgeführten 
Person bevollmächtigt. 
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XII. Prüfungsergebnis der örtlichen Rechnungsprüfung

Der Fachbereich Kommunalaufsicht & Rechnungsprüfung des Landkreises Breisgau- 
Hochschwarzwald hat nach § 13 Abs. 2 der ZV-Satzung die örtliche Prüfung des 
Jahresabschlusses 2022 durchgeführt. Im Ergebnis wird nach der stichprobenweisen 
Prüfung festgestellt, dass der Jahresabschluss 2022 (Bilanz und GuV), soweit geprüft, 
ordnungsgemäß aus den Buchführungswerken (Sachkonten) ermittelt wurde. Die 
Bilanz zum 31.12.2022 ist ordnungsgemäß aus der Bilanz des Vorjahres entwickelt 
worden.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anlagennachweis sind 
grundsätzlich nach den jeweiligen Formblättern der EigBVO a.F. erstellt worden. Der 
gemäß § 16 EigBG zu erstellende Anhang als Teil des Jahresabschlusses liegt vor.

Die Vollständigkeit von Buchführung (einschließlich Buchführungsunterlagen) und 
Jahresabschluss sowie der Nachweis hinsichtlich eines rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde durch den 
Zweckverbandsvorsitzenden in einer schriftlichen Erklärung vom 31.07.2023 
gegenüber der Steuerberatungsgesellschaft und der örtlichen Prüfung bestätigt.

Der Lagebericht wurde vom Zweckverband erstellt und steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss. Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz 
sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Abschließend lässt sich in der Gesamtschau feststellen, dass der Jahresabschluss des 
ZRF zum 31.12.2022 insgesamt auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Schuldenlage des Zweckverbands abbildet.

Der Verbandsversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresabschluss des ZRF zum 
31.12.2022 festzustellen.

Freiburg im Breisgau, den 01.09.2023

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald

Stabsbereich 03/J?gchnungsprüfung & Kommunalaufsicht

//Keidenreiq(n^

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Rechnungsprüfung & Kommunalaufsicht Seite | 37
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1. Gegenstand des Beteiligungsberichtes 

1.1 Rechtliche Grundlagen 

Entsprechend § 105 Absatz 2 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) 
i. V. m. § 18 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) hat ein Zweck-
verband, der Beteiligungen hält, einen Beteiligungsbericht zu erstellen. 

1.2 Zielsetzung 

Das Ziel des Beteiligungsberichtes ist einen Überblick über die Beteiligungen 
des ZRF zu geben. Der Beteiligungsbericht legt gegenüber den Verbandsmit-
gliedern und der Öffentlichkeit Rechenschaft über die Entwicklung der Unter-
nehmen in Privatrechtsform ab, an denen der ZRF sich beteiligt. Gleichzeitig 
ermöglicht er die Bewertung dieser Unternehmen (Wirtschaftlichkeit, Stand der 
Aufgabenerfüllung, etc.) aus Sicht des Kapitalgebers und erleichtert die Kontrol-
le durch die Kontrollorgane. 

1.3 Inhalt 

Im Beteiligungsbericht werden für den Berichtszeitraum die wesentlichen Infor-
mationen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteili-
gungsunternehmen dargestellt. Der Beteiligungsbericht 2022 bezieht sich im 
Wesentlichen auf das Geschäftsjahr 2021 und das vorangegangene Jahr als 
Vergleichsgröße. 

Der Beteiligungsbericht muss über alle unmittelbaren Beteiligungen und alle 
mittelbaren Beteiligungen mit mehr als 50 % Auskunft geben.  
 

Es sind mindestens nachfolgende Daten darzustellen: 

a) Der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die 

Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens, 

b) der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens, 

c) für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsver-

laufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und – ent-

nahmen durch die Gemeinde bzw. den Zweckverband und im Vergleich 

mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres 

• die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen 

• die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Unternehmens 

• die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung 

und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe des Unter-
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nehmens für jede Personengruppe; § 286 Absatz 4 des Handelsge-

setzbuches (HGB) gilt entsprechend. 

Im Beteiligungsbericht wird der Geschäftsverlauf anhand der Bilanzzahlen für 
2021 und 2022 dargestellt.  

Für den Zeitraum 2019 bis 2022 sind in den Gewinn- und Verlustrechnungen 
die Ist-Zahlen angegeben, während für das Jahr 2023 die Plandaten ausgewie-
sen werden. Die Kennzahlen der Vermögens- Finanz- und Ertragslage sind für 
die Jahre 2021 und 2022 errechnet worden.                 

2. Übersicht über die Beteiligungen des ZRF 

Bei den in folgendem Schaubild (Abb. 1) und in der Tabelle (Abb. 2) dargestell-
ten Beteiligungen handelt es sich um unmittelbare Beteiligungen des ZRF im 
Jahr 2021. 
 

Abb. 1 

 
Zweckverband 

Regio – Nahverkehr Freiburg 

 

Verbandsvorsitzender: Landrat Hanno Hurth bis 30.09.2022 
Oberbürgermeister Martin Horn ab 01.10.2022 

Stellvertreter: Oberbürgermeister Martin Horn bis 30.09.2022 
Landrat Hanno Hurth ab 01.10.2022 
Landrätin Dorothea Störr-Ritter  
 

 

            100% 

 

 

 

 

Geschäftsführung:      Uwe Schade und Thomas Wisser 

Erledigung wesentlicher operativer Aufgaben für den ZRF 
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Abb. 2 

Beteiligungsunternehmen Stammkapital 

in Euro 

Stammeinlage des 

ZRF in Euro 

Anteil in % 

REGIO-VERBUND GmbH 25.000  25.000 100% 

 

3. Darstellung der Beteiligung an der REGIO-VERBUND GmbH  

3.1 Gegenstand des Unternehmens 

Die REGIO-VERBUND Gesellschaft mbH wurde am 2. Dezember 1999 als 
kommunale Eigengesellschaft des ZRF gegründet. Gegenstand der Gesell-
schaft ist die Koordination und Weiterentwicklung des regionalen öffentlichen 
Personennahverkehrs im Verbandsgebiet des ZRF. Die Gesellschaft strebt an, 
die Leistungsfähigkeit des regionalen ÖPNV stetig zu steigern sowie seine An-
gebote und deren Attraktivität schrittweise auszubauen. Die Gesellschaft ver-
folgt ausschließlich öffentliche Zwecke i. S. der Gemeindeordnung Baden-
Württemberg. Sie wird im Rahmen von § 2 der Verbandssatzung des Zweck-
verbandes Regio-Nahverkehr Freiburg vom 1. Oktober 1999, zuletzt geändert 
zum 15.12.2021 tätig, soweit die Regelungen keinen hoheitlichen Charakter 
haben. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf das gesamte Verbands-
gebiet des ZRF unter Berücksichtigung der die Grenzen dieses Gebietes über-
schreitenden Verkehrsverbindungen. In diesem Rahmen kann die Gesellschaft 
Leistungen für Unternehmen des Öffentlichen Personennahverkehrs gegen 
Vergütung erbringen. 

Zentrales Geschäftsfeld der Tätigkeit der Gesellschaft ist folglich die Organisa-
tion und Gewährleistung der Zusammenarbeit zwischen den Aufgabenträgern 
für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Verbandsgebiet des ZRF 
und den Verkehrsunternehmen entsprechend Artikel 1 des Gesetzes über die 
Planung, Organisation und zur Gestaltung des öffentlichen Personennahver-
kehrs in Baden-Württemberg vom 12. November 2020 (GBl. S 1043). Sie hat 
sich hierbei an den Vorgaben der regionalen Nahverkehrsentwicklungsplanung 
in der Form des jeweiligen Nahverkehrsplans des ZRF zu orientieren. 

 

3.2 Beteiligungsverhältnisse 

Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) Anteil  100 % 

 

3.3 Besetzung der Organe sowie gewährte Gesamtbezüge 

Gesellschafterversammlung 

ZRF als Alleingesellschafter, vertreten durch Landrat Hanno Hurth bis 

30.09.2022. Seit 01.10.2022 vertritt der Oberbürgermeister Martin Horn die Ge-

sellschaft. 
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Geschäftsführung  

Uwe Schade - zuständig für die Geschäftsbereiche I („Planung und Bau“) 

und II („Angebotsplanung und –koordination“) 

Thomas Wisser - zuständig für den Geschäftsbereich III („Verwaltung und   

Finanzen“) 

Die gewährten Gesamtbezüge der Geschäftsführung gemäß § 286 Abs. 4 HGB. 
betrugen 2022 11.010,00 EUR. Hinzu kamen Aufwendungen für Lohnsteuer, 
Rentenversicherungsbeiträge und Umlagen, die von der RVG in Höhe von 
2.012,85 EUR pauschal zu entrichten waren. 

Aufsichtsrat (ohne Stellvertreter)   

Hanno Hurth Landrat, Vorsitzender bis 30.09.2022 
Martin Horn Oberbürgermeister, Vorsitzender ab 

01.10.2022 
 
Martin Horn Oberbürgermeister, stellvertretender Vorsit-

zender bis 30.09.2022 
Hanno Hurth Landrat, stellvertretender Vorsitzender ab 

01.10.2022 
 
Dorothea Störr-Ritter Landrätin, stellvertretende Vorsitzende  
 
Aufsichtsratsmitglieder: 
 
 Stadtrat Stefan Schillinger,  
  
 Stadtrat Helmut Thoma 
 
 Stadtrat Sascha Fiek 
  
 Stadtrat Gregory Mohlberg 
  

Kreisrat Volker Kieber 
  
 Kreisrätin Dr. Karin Müller-Sandner  
  

Kreisrat Dr. Christian Ante 
 
Kreisrat Christian Riesterer 
 

 Kreisrat Matthias Hirschbolz 
 

Kreisrätin Pia Lach 
 
Kreisrätin Barbara Schuler 
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Kreisrat Roland Tibi 
 
Vertreter des Landes Baden-Württemberg 

Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten im Geschäftsjahr 2022 Aufwandsentschä-
digungen in Höhe von insgesamt 787,38 €. 
 
3.4 Beteiligungen des Unternehmens 

Die REGIO-VERBUND GmbH hält keine Beteiligungen an anderen Unterneh-
men. 

3.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

Die Gesellschaft führt die ihr vom ZRF im Gesellschaftervertrag zugewiesenen 
Aufgaben aus. Es handelt sich hierbei um die Umsetzung und Fortschreibung 
des Nahverkehrs- und Nahverkehrsentwicklungsplanes sowie um Koordinati-
onsaufgaben im regionalen ÖPNV. Insbesondere ist die Gesellschaft für die 
Umsetzung des „INTEGRIERTEN REGIONALEN NAHVERKEHRSKONZEP-
TES BREISGAU-S-BAHN“ unter Berücksichtigung der aktuellen Investitions-
planung zuständig. Gleichzeitig werden die Zukunftsperspektiven des ÖPNV in 
der Region weiterentwickelt. 

3.6 Grundzüge des Geschäftsverlaufs 
3.6.1 Bilanz  
 

Bilanz 2021 T€ 2022 T€ Bilanz 2021 T€ 2022 T€ 
Aktiva     Passiva     

Anlagevermögen     Eigenkapital     
            
I. Immaterielle Vermögensge-
genstände     

I. Gezeichnetes 
Kapital 25 25 

            
II. Sachanlagen 0,9 1,7 II. Kapitalrücklage 77,3 77,3 
            
Anlagevermögen 0,9 1,7 III. Gewinnvortrag 9,3 10,0 
            

      
IV. Jahresfehlbe-
trag/-überschuss 0,7 -0,3 

            
Umlaufvermögen     Eigenkapital 112,3 112,0 
            

I. Forderungen u. sonstige 
Vermögensgegenstände 2,3 2,0 Rückstellungen 13,5 13,4 
            
II. Flüssige Mittel 132,8 131,0 Verbindlichkeiten 10,2 9,3 

            
Umlaufvermögen 136 134,7       
            
Rechnungsabgrenzungsposten           

Summe Aktiva 136 134,7 Summe Passiva 136 134,7 

       



Beteiligungsbericht Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) 2022 
 
  
  
 Seite 9 

 

3.6.2 Gewinn- und Verlustrechnung 
 

          Plan 
  2019 2020 2021 2022 2023 
  TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Umsatzerlöse 61,0 41,0 20,4 23,7 22,5 

sonstige betriebliche Erträge 357,0 380,5 335,9 232,7 374,9 

Summe 418,0 421,5 356,3 347,4 397,4 
          
Materialaufwand 0 12 0 0 0,0 
          
Personalaufwand 311,6 294,0 259,0 257,1 285,0 
          
Abschreibungen 2,4 1,6 0,1 0,4 1,0 
          
sonst. betriebliche Aufwendungen 104,8 114,8 96,4 90,1 111,0 

Summe 418,8 422,4 355,5 347,6 397,0 
          
Betriebsergebnis -0,8 -0,9 0,8 -0,2 0,4 
          
Finanzergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

Ergebnis vor Steuern -0,8 -0,9 0,8 -0,2 0,4 
Steuern 0 0 -0,1 -0,1 0,0 

Jahresüberschuss/-verlust -0,8 -0,9 0,7 -0,3 0,4 
 

3.7 Lagebericht 

 

I. Grundlagen des Unternehmens - Allgemeines 
 

Am 2. Dezember 1999 wurde die REGIO-VERBUND Gesellschaft mbH als 
kommunale Eigengesellschaft des Zweckverbandes Regio-Nahverkehr Frei-
burg (ZRF) gegründet. 

 
Gegenstand des Unternehmens, § 2 Gesellschaftsvertrag, ist die Koordinati-
on und Weiterentwicklung des regionalen öffentlichen Personennahverkehrs 
im Verbandsgebiet des ZRF. Die Gesellschaft strebt an, die Leistungsfähig-
keit des regionalen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) stetig zu stei-
gern, sowie seine Angebote und deren Attraktivität schrittweise auszubauen. 
Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der Ge-
meindeordnung Baden- Württemberg. 

 
Zentrales Geschäftsfeld der Gesellschaft ist die Organisation und Gewährleis-
tung der Zusammenarbeit zwischen den Aufgabenträgern für den ÖPNV im 
Verbandsgebiet des ZRF und den Verkehrsunternehmen entsprechend § 9 
des Gesetzes über Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNVG Baden-Württemberg). Sie hat sich hierbei an 
die Vorgaben der regionalen Nahverkehrsentwicklungsplanung in der Form 
des jeweiligen Nahverkehrsplanes des ZRF zu orientieren. 
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Die REGIO-VERBUND GmbH ist zusammen mit der Geschäftsstelle des 
ZRF, in der Berliner Allee 1, 79114 Freiburg untergebracht. 

 
 

II. Wirtschaftsbericht - Geschäftsverlauf und Darstellung der Lage 

Aufgrund der bekannt gewordenen erheblichen Kostenerhöhungen beschloss 
die Verbandsversammlung des ZRF die Anpassung der bisherigen Ausbau-
stufe 2018 zur Ausbaustufe 2018-neu. 

 
Ziel der Ausbaustufe 2018–neu war, einen möglichst großen Nutzen für die 
Fahrgäste zu erreichen. Das Infrastrukturausbauprogramm konnte im Rah-
men des Bundes-GVFG bis Ende 2021 realisiert werden. Nach Vorlage der 
Zuwendungsbescheide wird mit der Abrechnung gegenüber dem Zuschuss-
geber für die drei DB-Strecken (Höllentalbahn Ost, Breisacher Bahn und Elz-
talbahn) begonnen. 
Bei der Höllentalbahn West konnte mit der Rückzahlung der Bundes- und 
Landeszuschüsse durch die DB AG die Vorfinanzierung bereits abgelöst wer-
den, wenngleich die Endabrechnung noch aussteht. 
 
Des Weiteren begleitete das Personal der REGIO-VERBUND GmbH die Pla-
nungen zum barrierefreien Ausbau des Freiburger Hauptbahnhofs, die lau-
fenden Untersuchungen zur Reaktivierung der Bahnstrecke Colmar – 
Breisach sowie das Projekt zum Ausbau der Hochrheinstrecke – letzteres im 
Auftrag der Landkreise Waldshut und Lörrach. Für die kommunalen Straßen-
baulastträger wurde mit dem Regierungspräsidium Freiburg die Anforderung 
von Mitteln nach Landes-GVFG für Bahnübergangs- und Brücken-
Maßnahmen nach Eisenbahn-Kreuzungsgesetz (EKrG) abgewickelt. Ein wei-
terer Arbeitsschwerpunkt beinhaltete die Ausschreibung zur Vergabe von 
Planungsleistungen für die Errichtung von Mobilitäts-Drehscheiben im Ver-
bandsgebiet, die Modellcharakter für weitere Einrichtungen haben werden. 
 
Die Geschäftsführung und die Mitarbeitenden der REGIO-VERBUND GmbH 
sind in ständigem Dialog mit dem Land Baden-Württemberg sowie der Deut-
schen Bahn AG bzw. der SWEG und setzen alles daran, das Ausbaupro-
gramms BREISGAU-S-BAHN 2020, Ausbaustufe 2018-neu, erfolgreich abzu-
schließen. 

 

a)  Ertragslage 
 

Die REGIO-VERBUND GmbH steht finanziell auf zwei Standbeinen. Zum ei-
nen leistet der Gesellschafter ZRF zur Finanzierung der von der Gesellschaft 
zu erfüllenden öffentlich-rechtlichen Aufgaben Zuschüsse, zum anderen ist 
die Gesellschaft gehalten, durch eigene Aktivitäten Erlöse zu erzielen, was im 
Wesentlichen durch Personalgestellungen an öffentliche Träger und Gebiets-
körperschaften erreicht wird. 

 
In 2022 wurden die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Umsatzerlöse aus der 
Projektleitung Ausbau und Elektrifizierung Hochrheinbahn zum Teil realisiert.  
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Die Aufwendungen sanken u.a. durch geringere Sachkosten im Vergleich 
zum Vorjahr. 

 
Die Gesellschaft schließt mit einem geringen Verlust von 265,71 € ab. 

 

b)  Finanzlage 

Die Gesellschaft hat in 2022 insgesamt 11 (Stand: 31.12.2022) Arbeitsplätze 
(für Mitarbeitende der Gesellschaft sowie der Verbandsmitglieder des Gesell-
schafters), die mit EDV und Büromobiliar ausgestattet.  

 

c)  Finanzierung und Liquidität 
 

Der Alleingesellschafter ZRF hat die Gesellschaft bei ihrer Gründung mit ei-
nem Stammkapital von 25.000 Euro, entsprechend den Festlegungen im Ge-
sellschaftsvertrag, und 77.258,38 Euro Eigenkapital ausgestattet. Diese Be-
träge wurden in die Kapitalrücklage eingestellt. 

 
Die Kapitaleinlage dient in erster Linie zur Ausstattung der angemieteten 
Räumlichkeiten mit Büromobiliar und EDV. Sie ist so bemessen, dass mittel-
fristig eine Erneuerung sowohl des Mobiliars als auch der EDV-Ausstattung 
durchgeführt werden könnte. 

 
Die Gesellschaft verfügt über ausreichende Liquidität, um ihre finanziellen 
Verpflichtungen jederzeit erfüllen zu können. 

 

d)  Personalbereich 
 

Zum 31. Dezember 2022 sind bei der Gesellschaft 5 Personen auf 3,35 Stel-
len beschäftigt. Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sind hierbei nicht be-
rücksichtigt. 

 
Die Personalgestellung an Dritte konnte fortgeführt werden, ohne dass die Leis-
tungsfähigkeit insbesondere im Kerngeschäft gemindert wurde. Sowohl im Ge-
schäftsbereich „Planen     und     Bauen“     als     auch     im   Geschäftsbereich 
„Angebotsplanung“ sind die Aktivitäten aufgrund der Weiterentwicklung und 
Umsetzung des Nahverkehrskonzepts Breisgau-S-Bahn 2020 sowie der Neuer-
stellung des Nahverkehrsplanes weiter deutlich angestiegen. 
 
III. Risiken der zukünftigen Entwicklung 
 

Die Gesellschaft steht, da sie überwiegend mit Zuschüssen des Alleingesell-
schafters ZRF finanziert wird, in Abhängigkeit zur Entwicklung der öffentlichen 
Haushalte. Diese wird sich zukünftig im Hinblick auf die Weiterentwicklung 
und Umsetzung des Nahverkehrskonzepts Breisgau-S-Bahn 2020 auf einem 
geringeren Niveau bewegen. 
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III. Weiterer Ausblick: 
 

Grundsätzlich stellt es eine Herausforderung dar, die Erlössituation in künftigen 
Jahren auf einem angemessenen Niveau zu halten, ohne dass die Bearbei-
tung der Kernaufgabe darunter leidet. 

 
Inhaltlich steht auch in 2023 die weitere Umsetzung des Gesamtnetzbauvor-
habens „Breisgau-S-Bahn 2020“ an. Dabei ist das Personal der Gesellschaft 
den Abrechnungen der DB mit den Zuwendungsgebern Bund und Land be-
schäftigt. 
 

Im Jahr 2022 wurden die Beschlüsse für eine weitere Ausbaustufe der Breis-
gau-S-Bahn 2020 (Ausbaustufe 2030) herbeigeführt. Es wird in den kommen-
den Jahren Aufgabe des Personals der REGIO-VERBUND Gesellschaft sein, 
die notwendigen Abstimmungen und Planungen für die beschlossenen Maß-
nahmen zu begleiten und die Umsetzung in die Wege zu leiten.  

 
Der barrierefreie Ausbau des Freiburger Hauptbahnhofs, die laufenden Un-
tersuchungen zur Reaktivierung der Bahnstrecke Colmar – Breisach (Staats-
vertrag von Aachen) sowie die Planung und Baubeteiligung an der Ausstat-
tung sogenannter Mobilitäts-Drehscheiben im Verbandsgebiet des ZRF sind 
weitere Aufgaben für die kommenden Jahre. 

 
Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerech-
net.  
 

 

3.8 Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

  2021 2022 

 

Vermögens- und Finanzkennzahlen 

  
 

Anlagenintensität AV * 100 / Gesamt V % 0,64 1,28 

Anlagendeckung EK + langfr. FK  * 100 / AV  12.802,87 6.493,65 

Eigenkapitalquote EK * 100 / GesamtK % 82,56 83,11 

Nettoinvestitionen 
Anlagenzugänge – Abschreibungen -

Anlageabgänge 
T€ -0,14 0,85 

 2021 2022 2023/Plan 

Personal Gesamt             Personen 

    (Stellen) 

4 

   (2,65) 

  5 

    (3,35) 

6 

  (4,60)  
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Ertragskennzahlen 
   

    

Umsatzrentabilität Erg. vor Ertragsteuern * 100 / Umsatz % 3,94 -1,12 

Eigenkapitalrentabilität Erg. vor Ertragsteuern  * 100 / EK % 0,72 -0,24 

Gesamtkapitalrentabilität Erg. vor Ertragsteuern + FK-Zinsen * 100 / GK % 0,59 -0,08 

Kostendeckung Umsatzerlöse*100 / Gesamtaufwand 1) % 5,75 6,82 

 

Personalkennzahlen 
   

Personalkostenintensität Personalkosten *100/ Gesamtaufwand 1) % 72,83 73,96 

Personalkosten je Mitarbeiter Personalaufwand / Anzahl der Mitarbeiter²) T€ 37,00 36,73 

 

1) Gesamtaufwand gemäß § 275 II Nrn. 5-8,12,13,16,18 und 19 HGB  

2) Zur Berechnung wurde die durchschnittliche Mitarbeiterzahl (ohne Geschäftsführung) herangezogen.
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